
Satzung

der

Clere AG

All emeine Bestimmun cn

§1
Firma, Sitz und Dauer

l) Die Firma der Gesellschaft lautet:

ClereAG.

2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Berlin.

3) Die Dauer der Gesellschaft ist nicht auf eine bestimmte Zeit beschränkt.

Gegenstand des Unternehmens

l) Gegenstand des Unternehmens ist:

a) das Investieren in und Betreiben von Projekten und Anlagen sowie das Erbringen von
Dienstleistungen im Bereich der regenerativen Energieerzeugung und der Umwelttech-
nik,

b) die Verwaltung eigenen Vermögens,

c) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Ge-
Seilschaften und Unternehmen im In- und Ausland im eigenen Namen und für eigene
Rechnung,
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d) der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und Veräußerung von Grundstücken sowie

e) die Kapitalanlage in sonstige Vermögensgegenstände jeder Art im eigenen Namen und
auf eigene Rechnung.

Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen durchzufiihren und
zu übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll und dienlich sind. Die Gesellschaft betreibt
keine Geschäfte un Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen, des § 34f Gewerbeordnung,
des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften, des Gesetzes über die Verwaltung und An-
Schaffung von Wertpapieren (Depotgesetz) oder im Sinne vergleichbarer aufsichtsrechtlicher
Vorschriften.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und
Ausland zu en-ichten. Die Gesellschaft ist weiterhin berechtigt, ihren Untemehmensgegen-
stand als Holding-Gesellschaft zu verfolgen und ihren Betrieb oder Teile davon anderen Un-
temehmen zu überlassen.

II.

Grundka ital und Aktien

Grundkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt

EUR 7.787.727,00
(in Worten: Euro siebenmillionensiebenhundertsiebenundachzigtausendsiebenhun-

dertsiebenundzwanzig).

Es ist eingeteilt in 7.787.727 (in Worten: siebenmillionensiebenhundertsiebenundachzigtausend-
siebenhundertsiebenundzwanzig) Stückaktien.
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Bedingtes Kapital

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 3. 893. 863,00 bedingt erhöht durch
Ausgabe von bis zus.893.863 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien mit
Gewiimberechtigung ab Beginn des Geschäftsjahres üirer Ausgabe (Bedingtes Kapital 2023).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von Schuldverschreibungen, die aufgrund
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. August 2023 (Tagesordnungspunkt 7 lit.
b) bis zum 29.August 2028 von der Gesellschaft oder von Gesellschaften, an denen die
Gesellschaft eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteüigung hält, begeben werden,
soweit die Ausgabe gegen bar erfolgt. Sie wird nur insoweit durchgeführt, wie von Wandlungs-
oder Optionsrechten aus den vorgenannten Schuldverschreibungen Gebrauch gemacht wird
oder Wandlungs- oder Optionspflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllt werden
und nicht andere ErfüUungsformen zur Bedienung eingesetzt werden.

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der
Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 4 der Satzung entsprechend derjeweüigen
Ausgabe der neuen auf den Nainen lautenden Sfriickakäen anzupassen sowie aUe sonstigen
damit in Zusammeiihang stehenden Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur die
Fassung betreffen.

§5
Genehinigtes Kapital

Der Vorstand wü-d ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 29. August2028 emmal oder mehrmals um insgesamt bis zu EUR
3. 893. 863,00 durch Ausgabe von bis zu 3.893. 863 neuen auf den Namen lautenden
Stückakäen gegen Bar- und/ oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2023).

Die neuen Aktien sind den Akäonären grundsätzlich zum Bezug anzubieten; sie können auch
von einem oder mehreren Kreditinstitut(en) oder emem oder mehreren ihnen gleichgestellten
Institut(en) mit der Verpflichtung übernoinmen werden, sie den Aktionären zum Bezug
anzubieten. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden Fällen auszuschließen:



a) soweit dies zum Ausgleich von Spitzenbeti-ägen erforderlich ist;

b) um Unternehmen, Untemehmensteüe oder Beteüigungen an Unternehmen oder
sonstige Wütschaftsgüter, emschließlich Forderungen, gegen Ausgabe von Akäen zu
erwerben;

c) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von Wandlungs- oder Optionsrechten
bzw. -pflichten, die von der Gesellschaft oder einer Gesellschaft, an der die Gesellschaft
eine unmittelbare oder mittelbare Mehrheitsbeteüigung hält, ausgegeben wurden, em
Bezugsrecht in dem Unifang emräumen zu können, wie es ümen nach Ausübung üirer
Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach Erfüllung ihrer entsprechenden
Pflichtenzustünde;

d) soweit der auf die neuen Akäen, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird,
entfallende Anteü am Grundkapital sowohl im Zeitpimkt des Wirksamwerdens als auch
im Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung msgesamt 10 % des Grundkapitals nicht
übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der Akäen der
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203
Abs. l und 2, i86 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Auf die Begrenzung von 10 % des
Gnmdkapitals ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien
entfällt, die während der Laufceit dieser Emiächtigiuig genaäß §§ 71 Abs. l Nr. 8 Satz 5,
i86 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts veräußert werden. Auf die
Begrenzung von 10 % des Grundkapitals ist ferner der anteilige Betrag des
Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entföllt oder auf den sich Wandlungs- oder
Optionsrechte bzw. -pflichten beziehen, die während der Laufzeit dieser Ennächtigung
aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder sinngemäßer Anwendung des
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden.

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts ist insofern beschränkt, als der anteilige
Betrag des Grundkapitals, der auf die neuen Aktien entfällt, auch unter Berücksichtigung
anderer Ermächtigungen zum Bezugsrechtsausschluss msgesamt 50 % des Grundkapitals
weder bei Wirksamwerden noch bei Ausnutziing der Ermächtigung überschreiten darf.

Über die Ausgabe der neuen Akden, den Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen der
Akäenausgabe entscheidet im Übrigen der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

§6
Aktien

l) Die Aktien lauten auf den Namen. Dies gilt auch bei Kapitalerhöhungen, falls nichts
anderes beschlossen wird.



2) Die Form und den Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteils- und Erneue-
rungsscheine sowie von Schuldverschreibungen und Zinsscheinen bestimmt der Vor-
stand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.

3) Die Gesellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehrere Ak-
tien verbriefen (Sammelurkunde). Der Anspruch des Aktionärs aufVerbriefung seines
Anteils ist ausgeschlossen; dies gilt auch, wenn ausgegebene Aktien eingereicht oder
für kraftlos erklärt werden.

III.
Der Vorstand

§7
Zusammensetzung und Amtsdauer des Vorstands

l) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Personen. Die Zahl der

Mitglieder des Vorstands bestimmt der Aufsichtsrat. Auch wenn das Grundkapital
mehr als Euro drei Millionen beträgt, kann der Aufsichtsrat bestimmen, dass der Vor-
stand nur aus einer Person besteht,

2) Sofern der Aufsichtsrat bei der Bestellung der Mitglieder des Vorstands keinen kürze-
ren Zeitraum beschließt, werden die Mitglieder des Vorstands auf fünf Jahre bestellt.

3) Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, kann der Aufsichtsrat ein Mitglied des
Vorstands zum Vorsitzenden des Vorstands benennen.

§8
Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands

l) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stim-
men gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Gibt es

keinen Vorsitzenden oder übt er sein Stimmrecht nicht aus, gilt ein Antrag bei Stim-
mengleichheit als abgelehnt.

2) Der Aufsichtsrat gibt dem Vorstand eine Geschäftsordnung.



3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsordnung bestimmen oder im Einzelfall beschlie-
ßen, dass bestimmte Anen von Geschäften des Verstands im Innenverhältnis nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen.

§9
Vertretung der Gesellschaft

l) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt dieses die Gesellschaft allein. Sind meh-
rere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmit-
glieder gemeinsam oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Pro-
kuristen vertreten.

2) Der Aufsichtsrat kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen, die Gesellschaft al-
lein zu vertreten.

3) Der Aufsichtsrat kann einzelnen Vorstandsmitgliedern generell oder für den Einzelfall
die Befugnis erteilen, die Gesellschaft bei der Vornähme von Rechtsgeschäften mit sich
als Vertreter eines Dritten uneingeschränkt zu vertreten.

IV.
Der Aufsichtsrat

§10
Zusammensetzung, Amtsdauer und Amtsniederlegung

l) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern.

2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für einzelne der von ihr zu wählen-
den Mitglieder oder für den Gesamtaufsichtsrat einen kürzeren Zeitraum beschließt,
werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der Hauptversammlung be-
stellt, die über die Entlastung flir das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amts-
zeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerech-
net.

3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt werden.
Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des ausgeschiedenen Mitglieds, so erlischt sein



4)

Amt mit Ende der Hauptversammlung, in der eine Ergänzungswahl stattfindet, spätes-
tens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Er-
gänzungswahlen erfolgen für die restliche Amtsdauer des ausgeschiedenen Mitglieds.

Jedes Mitglied und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt mit Monats-
frist zum Monatsende auch ohne wichtigen Grund durch schriftliche Mitteilung an den
Vorstand niederlegen.

§11
Aufsichtsratsvorsitzender und sein Stellvertreter

l) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder neu ge-
wählt worden sind, wählt der Aufsichtsrat in einer Sitzung, zu der es einer besonderen
Einladung nicht bedarf, aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter
für die Dauer seiner Amtszeit. Die Sitzung wird von dem an Lebensjahren ältesten
anwesenden Aufsichtsratsmitglied eröffnet, der den Vorsitzenden wählen lässt. Ent-
sprechendes gilt, wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter wegen Ablauf ihrer
Amtszeit mit Beendigung einer Hauptversammlung aus dem Aufsichtsrat ausscheiden.

2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat der
Aufsichtsrat unverzüglich einen Nachfolger des Ausgeschiedenen für dessen restliche
Amtszeit zu wählen.

3) Der Vorsitzende und sein Stellvertreter bleiben bis zur Wahl eines neuen Vorsitzenden
bzw. Stellvertreters, jedoch nicht über die Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat
hinaus, im Amt.

§12
Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse für besondere Aufgaben und Befugnisse
bilden. Den Ausschüssen des Aufsichtsrats können auch, soweit gesetzlich zulässig, Ent-
scheidungsbefügnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Mir Beschlussfassungen in den
Ausschüssen gelten die folgenden Bestimmungen entsprechend, soweit nicht zwingend ge-
setzliche Vorschriften entgegenstehen.



§13
Beschlussfassung und Willenserklärung des Aufsichtsrats

l) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats unter
der zuletzt dem Vorsitzenden bekanntgegebenen Anschrift, Telefaxnummer oder E-
Mail-Adresse ordnungsgemäß zu einer Sitzung eingeladen wurden und mindestens drei
Mitglieder des Aufsichtsrats an der Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Auf-
sichtsratsmitglieder, die durch ein in der Sitzung persönlich anwesendes Aufsichtsrats-
mitglied oder eine andere gemäß Abs. 2 teilnehmende Person schriftliche Stimmabga-
ben überreichen lassen, nehmen an der Beschlussfassung teil.

2) An den Sitzungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse kann der Vorstand mit be-
ratender Stimme teilnehmen, sofern der Aufsichtsrat nicht etwas anderes beschließt.
Ferner können Personen, die dem Aufsichtsrat nicht angehören, an Stelle von verhin-
derten Aufsichtsratsmitgliedem teilnehmen, wenn diese sie hierzu schriftlich ermäch-
tigt haben.

3) Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen
Stimmen, soweit das Gesetz nicht etwas anderes bestimmt. Stimmenthaltungen werden

bei der Feststellung des Abstimmungsergebnisses nicht mitgezählt Bei Stimmengleich-
heit entscheidet auch bei Wahlen die Stimme des Vorsitzenden oder falls der Vorsit-

zende nicht an derBeschlussfassung teilnimmt, die Stimme des Stellvertreters; dies gilt
nicht für die Wiederwahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters.

4) Schriftliche, telefonische, fernschriftliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekom-
munikation durchgeführte Sitzungen, Beschlussfassungen und Wahlen sind zulässig,
wenn der Vorsitzende des Aufsichtsrats dies für den Einzelfall bestimmt. Die Nieder-

schrift über die so gefassten Sitzungen, Beschlussfassungen und Wahlen hat der Vor-
sitzende des Aufsichtsrats zu unterzeichnen und sämtlichen Aufsichtsratsmitgliedem
zuzuleiten.

5) Der Vorsitzende ist ermächtigt die zur Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats
erforderlichen Willenserklärungen im Namen des Aufsichtsrats abzugeben und entge-
genzunehmen.



Vergütung des Aufsichtsrats

l) Die Vergütung des Aufsichtsrats wird durch die Hauptversammlung festgelegt.

2) Die auf die Vergütung zu zahlende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft erstattet,
soweit die Mitglieder des Aufsichtsrats berechtigt sind, die Umsatzsteuer der Gesell-
schaft gesondert in Rechnung zu stellen, und sie dieses Recht ausüben.

v.
Die Hau tversammlun

§15
Einberufung und DurchfBhruag der Hauptversamniluag

l) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, mindes-

tens dreißig Tage vor dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. Diese Einberu-
fungsfnst verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 16). Bei der Berechnung der
Einbemfüngsfrist sind der Tag der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung
nicht mitzurechnen.

2) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder in einer bundesdeutschen
Stadt mit mehr als 100.000 Einwohnern statt.

3) Der Vorstand ist für bis zum Ablauf des 29. August 2028 stattfindende
Hauptversammlungen emiächtigt vorzusehen, dass die Versammlung ohne physische
Präsenz der Akäonäre oder üirer BevoUmächtigten am Ort der Hauptversammlung
abgehalten wird (vütueüe Hauptversammlung).

4) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versamm-

lung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben
dürfen (Briefwahl).

5) Im Faüe einer vütuellen Hauptversamndung ist sämtlichen Mitgliedern des
Aufsichtsrats, ausgenommen dem Versammlungsleiter, eine Teünahme an der
virtuellen Hauptversammlung per Videoübertragung gestattet.
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§16
Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung

l) Zur Teilnahme an der Hauptversanunlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur
die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig
vor der Hauptversammlung angemeldet haben.

2) Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Emberufung hierfür
initgeteüten Adresse in Textforin üi deutscher oder englischer Sprache inindestens
sechs Tage vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung kann eine kürzere,
in Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Bei der Berechnung der Frist ist der
Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen.

3) Die Gesellschaft kann Informationen oder Mitteilungen an die Aktionäre sowie an In-
termediäre, Vereinigungen von Aktionären und sonstige Dritte, soweit gesetzlich zu-
lässig, auch im Wege der Datenfernübertragung übermitteln. Gleiches gilt für die Über-
mittlung derartiger Informationen oder Mineilungen an die Aktionäre durch Interme-
diäre, Vereinigungen von Aktionären und sonstige Drine. Bei der Übermittlung an Ak-
tionäre ist die Gesellschaft berechtigt, auf die im Aktienregister eingetragene elektro-
nische Adresse des Aktionärs zurückzugreifen.

§17
Versammlungsleitung

l) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der
Vorsitzende des Aufsichtsrates, im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter, ist
berechtigt, stattdessen ein anderes Aufsichtsratsmitglied oder eine dritte Person zum
Vorsitzenden der Hauptversammlung zu bestimmen. Ist keine der vorbezeichneten Per-
sonen erschienen oder zur Leitung der Versammlung bereit, so eröffnet der an Lebens-
Jahren älteste anwesende Aktionär die Versammlimg und lässt von dieser einen Vorsit-
zenden wählen.

2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlung und bestimmt die Reihenfolge der Verhand-
lungsgegenstände sowie die Art und Form der Abstimmung. Er ist ermächtigt, nach
Maßgabe von § l7a das Frage- und Rederecht der Aktionäre bei Bedarf zeitlich ange-
messen zu beschränken.
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3) Soweit der Vorsitzende keine andere Abstimmungsart bestimmt, werden die Ja-Stim-
men durch Abzug der Nein-Stimmen und der Stimmenthaltungen von den Stimmen der
bei der Abstimmung anwesenden oder vertretenen stimmberechtigten Aktionäre ermit-
telt.

4) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und/oder
Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen, und zwar auch in der Weise, dass
die Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang hat.

§17a
Beschränkung des Frage- und Rederechts der Aktionäre in der Hauptversammlung

durch den Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter

l) Der Versammlungsleiter hat das Recht, das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeit-
lich nach der Maßgabe des Folgenden zu beschränken:

a) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheitsverlangen nach
§ 122 AktG) nur über die Gegenstände Verwendung des Bilanzgewinns, Entlas-
tung der Mitglieder des Vorstands, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats,
Wahl des Abschlussprüfers und Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien oder
einzelne dieser Gegenstände Beschluss zu fassen, kann der Versammlungsleiter
das Frage- und Rederecht der Aktionäre in solcher Weise zeitlich beschränken,
dass die Hauptversammlung insgesamt nicht länger als sechs Stunden dauert.
Bei der Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben die Zeiträume au-
ßer Betracht, die auf Unterbrechungen der Hauptversammlung und die Rede des
Vorstands sowie die Ausführungen des Versammlungsleiters vor Beginn der Ge-
neraldebatte entfallen.

b) Ist nach der Tagesordnung (einschließlich etwaiger Minderheitsverlangen nach
§ 122 AktG) auch über andere Gegenstände als nach Buchstabe a) Beschluss zu
fassen, kann der Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht der Aktionäre in
solcher Weise zeitlich beschränken, dass die Hauptversammlung insgesamt nicht
länger als zehn Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gilt entsprechend.

c) Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit eines Aktionärs je Wort-
meldung auf 15 Minuten beschränken und, wenn sich im Zeitpunkt der Worter-
teilung an den Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet haben, auf
zehn Minuten. Der Versammlungsleiter kann die Rede- und Fragezeit, die einem
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Aktionär während der Versammlung insgesamt zusteht, auf 45 Minuten be-
schränken.

d) Die Beschränkungen nach Buchstaben a) bis c) können vom Versammlungsleiter
jederzeit, auch zu Beginn der Versammlung angeordnet werden.

e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehenden Buchstaben a) bis d) gelten als
angemessen im Sinne des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.

2) Unabhängig von dem Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht der
Aktionäre nach Maßgabe von Abs. l zu beschränken, kann der Versammlungsleiter
um 22:30 Uhr des Versammlungstags den Debattenschluss anordnen und mit den Ab-
Stimmungen zu den Tagesordnungspunkten beginnen. Nach Anordnung des Debatten-
Schlusses sind in den Fällen des Satzes l weitere Fragen nicht mehr zulässig.

3) Das Recht des Versammlungsleiters, das Frage- und Rederecht der Aktionäre über die
Bestimmungen in Abs. l und 2 hinaus nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
oder nach Maßgabe sonstiger in der Rechtsprechung anerkannter Grundsätze einzu-
schränken, bleibt von den Regelungen in Abs. l und 2 unberührt.

§18
Stimmrecht und Beschlussfassung

l) Je eine Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht beginnt, sobald die gesetzli-
ehe Mindesteinlage auf die Aktie geleistet ist.

2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Der Bevoll-
mächtigte kann auch ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter sein. Die

Einzelheiten der Vollmachterteilung werden zusammen mit der Einberufung der
Hauptversammlung in der Einladung bekanntgemacht.

3) Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgege-
benen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit der einfachen
Mehrheit des bei der Beschlussfassung auf die vertretenen stimmberechtigten Stückak-
tien entfallenden Betrags des Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung
zwingend eine größere Mehrheit erfordert. Stimmenthaltungen werden nicht mitge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.
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4) Für die Beschlussfassung über

(a) die Vornähme einer Satzungsänderung, mit Ausnahme einer Änderung des Ge-
genstandes des Unternehmens oder der Dauer der Gesellschaft,

(b) eine ordentliche Kapitalerhöhung, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht
ausgeschlossen wird und bei der keine Vorzugsaktien ohne Stimmrecht ausgege-
ben werden, oder

(c) die Ausgabe von Wandel- und Gewinnschuldverschreibungen und die Gewährung
von Genussrechten, bei der das Bezugsrecht der Aktionäre nicht ausgeschlossen
wird,

genügt die einfache Mehrheit des vertretenen Grundkapitals.

5) Bei Wahlen entscheidet im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit der abgegebenen
Stimmen. Wird diese im ersten Wahlgang nicht erreicht, findet eine engere Wahl unter
den beiden Personen statt, welche die meisten Stimmen erhalten haben. Soweit weitere

Personen ebenso viele Stimmen erhalten haben, wie diejenige Person, auf die im ersten
Wahlgang die meisten oder zweitmeisten Stimmen entfallen sind, so sind auch diese
Personen für den zweiten Wahlgang passiv wahlberechtigt. Bei Stimmengleichheit im
zweiten Wahlgang entscheidet das vom Vorsitzenden der Hauptversammlung zu zie-
hende Los.

VI.
Jahresabschluss und Verwendun des Bilanz ewinns

§19
Geschäftsjahr und Rechnungslegung

l) Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Sofern die Eintragung dieser Satzungsän-
denmg (Änderung des Geschäftsjahres) bis zum 31. Dezember 2016 erfolgt, wird ein
Rumpfgeschäftsjahr gebildet, das am l. Juli 2016 beginnt und am 31. Dezember 2016 endet.
Andernfalls wird ein Rumpfgeschäftsjahr gebildet, das am l. Juli 2017 beginnt und am 31.
Dezember 2017 endet.

2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind gemäß den gesetzlichen Regelungen auf-
zustellen, zu prüfen und festzustellen.
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3) Der Vorstand kann den gesamten Jahresüberschuss mit Zustimmung des Aufsichtsrats
in andere Gewinnrücklagen einstellen, soweit dies nach § 58 Abs. 2 Satz 3 AktG zu-
lässig ist.

§20
Gewinnverwendung

l) Der verteilbare Gewinn wird an die Aktionäre vorbehaltlich Abs. 3 im Verhältnis der

von ihnen auf ihren Anteil am Grundkapital geleisteten Einlagen und im Verhältnis der
Zeit, die seit dem für die Leistung bestimmten Zeitpunkt verstrichen ist, verteilt

2) Die Hauptversammlung kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zusätzlich
zu oder anstelle der Barausschüttung auch eine Sachausschüttung beschließen.

3) Bei einer Kapitalerhöhung kann die Gewinnbeteiligung der neuen Aktien gemäß § 60
Abs. 3 AktG abweichend beschlossen werden.

VII.
Schlussbestimmun eu

Bekanntmach ungen

l) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

2) Die Gesellschaft ist im Rahmen des rechtlich Zulässigen berechtigt, Informationen an
ihre Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln.

§22
Gerichtsstand

Gerichtsstand für alle auf dem Gesellschaftsverhältnis beruhenden Streitigkeiten zwischen
der Gesellschaft und ihren Aktionären sowie den Aktionären untereinander ist der Sitz der
Gesellschaft.
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§23
Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, ins-
besondere auch Änderungen der Angaben über das Grundkapital entsprechend dem jeweili-
gen Umfang der Kapitalerhöhungen aus bedingtem und genehmigtem Kapital bzw. den Ka-
pitalherabsetzungen aufgrund der Einziehung von Aktien zu beschließen.

§24
Gründungsaufwand

I) Den Aufwand für die Umwandlung der Gesellschaft von einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in eine Aktiengesellschaft einschließlich der dabei anfallenden
Notargebühren sowie der Vergütung der Gründungsprüfer trägt die Gesellschaft. Der
Aufwand beträgt ca. DM 40.000.

2) Den Aufwand für die Gründung der Gesellschaft in der Rechtsform einer Gesellschaft

mit beschränkter Haftung trägt ebenfalls die Gesellschaft. Der Gründungsaufwand be-
trägt ca. DM 2.000,



Bescheinigung gemäß §181 Abs. 1 AktG

Ich bescheinige hiermit, dass die geänderten Bestimmungen der Satzung der

Clere AG mit Sitz in Berlin mit dem Protokoll der Hauptversammlung über die

Satzungsänderung vom 30. August 2023 (meine UVZ-Nr. E 430/2023) und die

unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt dem Handelsregister eingereich-

ten vollständigen Wortlaut der Satzung übereinstimmen.

Berlin, den 5. September 2023

gez. Dr. Friedemann Eberspächer

Notar

L.S.


